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1. RECHTSGRUNDLAGEN
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geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 04012023 (BGBI. 1 Nr. 6)

- Baunutzungsverordnung (BauNVO - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke) n der Fas
sung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. 1 5. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 der
Verordnung vom 04.01.2023 (BGBI. 1 Nr. 6)
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14.06.2021 (BGBI. 1 S. 1802)

- Bundesnaturschutzgesetz (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspllege — BNatSchG) vom 2907.2009
(SGSI. 2009 1 S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBI. (5. 2240)
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- Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
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Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. 1 5. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
19.10.2022 (BGBI. 15. 1792)

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes - vom 31.07.2009 (BGBI. 1
5. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBI. 1 Nr. 5)
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14.07.2015 (GVBI. 8. 127), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.04.2022 (GVBI. 5. 118)
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II. TEXTLICI-IE FESTSETZUNGEN

In Ergänzung der zeichnerischen Festsetzungen in der Planzeichnung wird folgendes
textlich festgesetzt:

1. Planungsrechtliche Festsetzungen
( 9 BauGB)

1.1 Art der baulichen Nutzung ( 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 1-15 BauNVO)

1.1.1 Baugebiete ( 1 Abs. 3 BauNVO)
(siehe Plandarstellung).
WA - Allgemeines Wohngebiet ( 4 BauNVO).

Gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO in einem WA ausnahmsweise zulässige Nutzungen werden
gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO i. V. m. § 31 Abs. 1 BauGB nicht Bestandteil des Bebauungs
planes und sind somit nicht zulässig.

1.2 Maß der baulichen Nutzung ( 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16-21a BauNVO)

1.2.1 Grundflächenzahl ( 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 BauNVO)
(siehe Plandarstellung mit Einschrieb in der Nutzungsschablone).
Bei Grundstücken mit einer Flächengröße von bis zu 500 qm (einschließlich) gilt - unab
hängig von der getroffenen Festsetzung im Plan - eine absolute Grundfläche (GR) von
maximal 150 qm. Bei derartigen Grundstücken mit einer Flächengröße von bis zu 500 qm
(einschließlich) kann gemäß § 19 Abs. 45. 3 BauNVO die zulässige Grundfläche durch die
Grundflächen im Sinne der Sätze 2-4 des § 19 Abs. 4 BauNVO um bis zu 70% überschritten
werden.

1.2.2 Geschossflächenzahl ( 16 Abs. 2 Nr. 2 und § 20 BauNVO)
(siehe Plandarstellung mit Einschrieb in der Nutzungsschablone).
Bei Grundstücken mit einer Flächengröße von bis zu 500 qm (einschließlich) gilt - unab
hängig von der getroffenen Festsetzung im Plan - eine absolute Geschossfläche (GF) von
maximal 300 qm.

1.2.3 Höhe der baulichen Anlagen ( 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO)

1.2.3.1 Gebäudehöhe (GH)
(siehe Plandarstellung mit Einschrieb in der Nutzungsschablone).
Die maximate Höhe der baulichen Anlage! maximale Gebäudehöhe / (GH - höchster Punkt
des Baukörpers) ist der senkrechte Abstand zwischen dem unteren Bezugspunkt (der mit
einer Höhe von 0,0 m angenommen wird) und dem höchsten Punkt des Gebäudes / der
baulichen Anlage.
Dies ist
- bei Flachdächern (Neigung bis maximal 7°) der höchste Punkt des Bauwerks, einschließ

lich der Attika (geschlossene, fensterlose wandartige Erhöhung bzw. Aufmauerung der
Außenwand über den Dachrand hinaus),

- bei einfachen Pultdächern (Neigung mehr als 7°) die Höhe der Außenwand auf der
höchsten Seite des Gebäudes (Firstlinie), einschließlich evtl. konstruktiver Erhöhungen,
wie z. B. eine Attika o.ä.;

- bei sonstigen geneigten Dächern (auch bei gegeneinander versetzten Pultdächern) die
Oberkante der Dachkonstruktion (z. B. die Firstlinie o. ä.).
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1.2.3.2 Wandhöhe (WH)
(siehe Plandarstellung mit Einschrieb in den Nutzungsschablone).
Die Wandhöhe (WH) ist der senkrechte Abstand zwischen dem unteren Bezugspunkt (s.
Ziffer 1.2.3.3), der mit einer Höhe von 0,0 m angenommen wird, und dem (fiktiven oder
realen) Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut.
Dies ist
- bei flachen oder bei Flachdächern (Neigung 00 bis maximal 70) die Höhe der Außen

wand,
- bei einfachen Pultdächern (Neigung mehr als 7°) die Höhe der Außenwand auf der nied

rigeren Seite des Gebäudes (Trauflinie),
- bei sonstigen geneigten Dächern (auch bei gegeneinander versetzten Pultdächern) die

Trauflinie.

1.2.3.3 Bezugspunkt ( 18 Abs. 1 BauNVO)
Die festgesetzten Höhen sind zu messen ab der Höhe der Oberkante des Straßenbelages
der nordwestlichen Ecke der angrenzenden Straße ‘An der Weed‘ (hier: Platz / Wende-
anlage), unmittelbar am gemeinsamen Grenzpunkt der Parzellen 2152, 2153 und 2169
(Oberkante Belag).

1.2.4 Zahl der Vollgeschosse ( 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)
(siehe Plandarstellung mit Einschrieb in den Nutzungsschab!onen).

1.3 Bauweise ( 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)

1.3.1 Abweichende Bauweise ( 22 Abs. 4 BauNVO)
Es sind, gemäß der Darstellung in der Nutzungsschablone im Plan, Einzel- und Doppel-
häuser und diese somit in offener Bauweise mit seitlichem Grenzabstand zulässig.
Dabei wird aber — gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO somit abweichend von den Vorgaben des
§ 22 Abs. 1 BauNVO - die Außenwandlänge bei Einzelhäusern auf maximal 18 m und bei
Doppelhaushälften auf maximal 12,50 m beschränkt.

1.4 Flächen für Nebenanlagen, Flächen für Stellplätze und Garagen

( 9 Abs. 1 Nr.4 und 22 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6, § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO)

1.4.1 Nebenanlagen ( 14 BauNVO)

1.4.1.1 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, sowie bauliche Anlagen, soweit sie nach
LBauO in den Abstandsfiächen zulässig sind oder zugelassen werden können, sind gemäß
§ 23 Abs. 5 BauNVO innerhalb und außerhalb der Baugrenzen zulässig, sofern dem keine
sonstigen Festsetzungen oder nachbarrechtlichen Vorgaben entgegenstehen.

1.4.1.2 Oberirdische Nebenanlagen ab einer Höhe von 1,80 m müssen außerhalb der Baugrenzen
iedoch einen Mindestabstand von 3,0 m einhalten zur angrenzenden öffentlichen Straßen
verkehrsfläche und zu angrenzenden Fußwegen.

DÖRHÖFER & PARTNER

_____

Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner



Bebauungsplan ‘An der Weed‘ (1. Änderung) Ortsgemeinde Duchroth
Satzungstext Seite 5

1.4.2 Garagen ( 12 BauNVO)
Garagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, müssen
jedoch einen Mindestabstand von 3,0 rn einhalten zur angrenzenden öffentlichen Straßen
verkehrsfläche und zu angrenzenden Fußwegen.
Dies gilt auch für offene Garagen? Carports.

1.5 Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden

( 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

1.5.1 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen je Wohngebäude
Es sind maximal 2 Wohneinheiten pro Wohngebäude (pro Einzel- und pro Doppelhaus,
somit 1 Wohneinheit pro Doppelhaushälfte) zulässig.

1.6. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

1.6.1 Wasserdurchlässige Befestigung von Belägen
Im Geltungsbereich sind Zufahrten, Kfz.-Stellplätze, sonstige Stell- und Lagerflächen sowie
fußläufige Wege mit wasserdurchlässigen Belägen auf versickerungsfähigem Unterbau
auszubilden. Geeignet sind z. B. Rasengittersteine, weitfugig verlegtes Pflaster (Fugen
breite 2 cm), dränfähige Pflastersteine, wassergebundene Decken oder Schotterrasen.

1.6.2 Boden- und wasserrechtlich begründete Beschränkung der Verwendung von Metalldächern
Metalldächer sind nur zulässig, sofern das Metall derart vollständig und dauerhaft beschich
tet ist, dass jegliche Auswaschungen von Metallpartikeln ausgeschlossen sind. 1.6.3

Artenschutzrechtlich begründete Maßnahmen
1.6.3.1 In Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr.24 BauGB wird festgesetzt, dass im Plangebiet

zur Beleuchtung mit Mastleuchten nur (möglichst warmweiß bis neutralweiß ge
tönte) LED-Lampen (mit möglichst geringem Blauanteil im Spektrum zwischen
2.000 bis 3.000 Kelvin Farbtemperatur) zulässig sind.
Abstrahlungen in nicht notwendig auszuleuchtende Bereiche oder in den Himmel
sind zu vermeiden (bspw. durch abgeschirmte Leuchten mit geschlossenem
Gehäuse und durch zielgerichtete Projektionen).
Lampen und Leuchten dürfen somit nur von oben nach unten strahlen; Kugelleuch
ten o. ä. sind somit — mit Ausnahme von Pollerleuchten oder vergleichbare Leuch
ten, die in Höhen von maximal 1,20 m platziert sind und der funktional notwendigen
Ausleuchtung dienen - nicht zulässig.
Die Beleuchtungsdauer und die Lichtstärke sind auf das gestalterisch und funktio
nal Notwendige zu beschränken.

1.6.4 Dachbegrünung
Sofern das oberste Geschoss von Gebäuden als flaches oder flach geneigtes Dach mit
einer Neigung von maximal 12° ausgebildet wird, so ist es fachgerecht zu begrünen.
Dabei muss die Aufbaustärke des von Pflanzen nutzbaren Substrats mindestens 10cm
betragen.
Diese Dachflächen sind vollständig mit geeigneten Pflanzen (so insbesondere nieder
wüchsige, trockenheitsresistente Stauden und Gräser, bei stärkeren Substraten auch
bodendeckende oder kleinwüchsige Gehölze) zu bedecken und dauerhaft fachgerecht zu
unterhalten.
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Ausnahmen von der Flächendeckung der Begrünung sind lediglich zulässig für technisch
oder betrieblich notwendige Aussparungen bzw. Aufbauten zur natürlichen Belichtung, zur
Be- oder Entlüftung, zur Energieversorgung, für Aufzugs- und / oder Aufgangs- bzw. War
tungseinrichtungen, für Dachüberstände bzw. sonstige Randelemente der Dachkonstruk
tion, für die punktuellen Stützen von aufgeständerten Photovoltaikanlagen oder für Anten
nen und sonstige Signal empfangende Anlagen.

Von der Pflicht zur Dachbegrünung für die o. g. Dachformen kann abgesehen werden, so
fern auf mindestens 80 % der dafür nutzbaren Dachfläche Anlagen zur Energiegewinnung
aus Solarenergie (Fotovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren) errichtet werden.

1.7 Anpflanzungen ( 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

1.7.1 Grüngestaltung der unbebauten Bereiche der privaten Grundstücke

Auf jedem Baugrundstück ist pro angefangenen 150 qm bebauter oder versiegelter Fläche
mindestens 1 standortgerechter hochstämmiger Laubbaum II. Ordnung (Mindestqualität:
Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm) oder ein Obstbaum (Mindestqualität:
Hochstamm auf Sämlingsunterlage, 3 x verpflanzt, Stammumfang 8-10 cm) zu pflanzen
und zu erhalten.

- An Laubbäumen sind dafür insbesondere folgende Laubbaum-Arten geeignet:
Acer campestre - Feldahorn
Carpinus betutus - Hainbuche
Cydonia oblonga - Quitte
Malus sylvestris - Wildapfel
Morus nigra — Schwarzer Maulbeerbaum
Pyrus pyraster - Wildbirne
Sorbus aria - Mehlbeere
Sorbus aucuparia - Eberesche
Sorbus domestica - Speierling
Sorbus torminalis — Elsbeere.

- An Obstbäumen sind robuste, pfiegeextensive Sorten (vorzugsweise alte Regionalsor
ten) zu verwenden.

- Ergänzend bzw. alternativ können auch andere stadtklimatolerante Laubbaum-Arten
verwendet werden, die in der GALK-Straßenbaumliste1 zur Verwendung auf Straßen-
und Parkplatz-Flächen als ‘geeignet‘ oder ‘gut geeignet‘ für diese Standorte empfohlen
werden, sofern sie als Hochstamm erhältlich sind und eine Mindestgröße von 6 m (nach
den Angaben dieser Liste) erreichen,

Von diesem Pflanzgebot kann abgewichen werden, sofern auf dem betroffenen Grundstück
der langfristige Erhalt von einem der in Karte 1 des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages
(s. Anlage) einzeln auskartierten Einzelbäume (Kastanie im südöstlichen Zufahrtsbereich
und Pflaume im Westen des Plangebietes) erhalten und dauerhaft gesichert werden kann.
Der Erhalt von jeweils einem dieser Bäume entbindet jeweils von der Pflicht zur Pflanzung
eines Baumes.

1 DEUTSCHE GARTENAMTSLEITERKONFERENZ (GALK) EV. (2012): GALK-Straßenhaumliste in der aktuellen
Fassung; s. w‘ww.galk.de.
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1.8 Private Grünflächen ( 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

1.8.1 Auf den in den Randbereichen zu den angrenzenden Fußwegen hin (in Verbindung mit
Erhaltungsbindungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b) zeichnerisch festgesetzten privaten
Grünflächen ist der jeweils vorhandene Gehölzbestand zu sichern und dauerhaft zu
erhalten. Bei Verlust ist der Bestand — in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde
- gleichwertig zu ersetzen.
Dieser Bereich ist gemäß DIN 18920 bzw. nach den Vorgaben der RAS-LP 4 (Richtlinie für
die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegeta
tionsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) zu schützen und von jeglicher Bautätigkeit
freizuhalten. In den demgemäß zu schützenden Bereichen ist das Befahren mit schwerem
Gerät ebenso zu unterlassen wie die Lagerung jeglicher Arbeitsmaterialien und -geräte.

1.9 Gebiete, in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonsti
gen baulichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnah
men für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder
Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen
werden müssen ( 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

1.9.1 Bei der Errichtung von Gebäuden sind bauliche Vorkehrungen und sonstige technische
Maßnahmen (wie bspw. Leitungsstränge, Schächte sowie ggf. erforderliche statische Auf
wendungen im Dachbereich o.ä.) vorzusehen, welche die Installation und die Nutzung von
Photovoltaik- und Solarthermieanlagen auf dem Dach bzw. an den Fassaden ermöglichen.

1.9.2 Im Änderungs-Geltungsbereich sind die nutzbaren Dachflächen (dazu s. Ziffer 1.9.3) der
Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu min
destens 50 % mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungs
energie auszustatten (Solarmindestfläche).

1.9.3 Als „nutzbare Dachfläche“ im o. g. Sinne gilt derjenige Teil der Dachfläche, der für die
Nutzung der Solarenergie aus technischen und wirtschaftlichen Gründen verwendet wer
den kann. Der nutzbare Teil der Dachfläche ist in einem Ausschlussverfahren zu ermitteln.
Danach sind von der Dachfläche die nicht nutzbaren Teile (in m2) abzuziehen; nicht nutzbar
sind insbesondere:
- ungünstig ausgerichtete und geneigte Teile der Dachfläche nach Norden (so insbeson

dere Ostnordost bis Westnordwest);
- erheblich beschattete Teile der Dachfläche (bspw. durch Nachbargebäude, Dachaufbau

ten oder vorhandene Bäume);
- von anderen Dachnutzungen (wie Dachfenster, Gauben, Dacheinschnitte, Dachaufbau

ten wie Schornsteine oder Entlüftungsanlagen, Antennen und sonstige Signal empfan
gende Anlagen etc,) belegte Teile des Daches sowie gestalterisch notwendige
Abstandsflächen zu den Dachrändern (dazu s. Ziffer 1.9.5).
Dabei soll die Anordnung solcher Dachnutzungen möglichst so erfolgen, dass hinrei
chend Dachfläche für die Nutzung der Solarenergie verbleibt.

1.9.4 Werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die hiervon bean
spruchte Fläche auf die zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden.

1.9.5 Bei der Installation von Solaranlagen sind grundsätzlich die entsprechenden gestalte
rischen Vorgaben in Ziffer 2.2f. des vorliegenden Satzungstextes zu beachten.
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2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
Gestaltungssatzung im Rahmen des Bebauungsplanes
(Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan gemäß
§ 9 Abs. 4 BauGB iv. mit § 88 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz - LBauO)

2.1 Dächer ( 88 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 6 LBauO)

2.1.1 Dacheindeckung

2.1.1.1 Nicht zulässig sind glänzende bzw. reflektierende Dacheindeckungen.

2.1.1.2 Zulässig sind ausdrücklich begrünte Dächer sowie nicht glänzende bzw. nicht
reflektierende Metalldächer, sofern diese die Vorgaben dazu in Ziffer 1.6.3 erfüllen.

2.1.2 Dachaufbauten, Zwerchhäuser und Dacheinschnitte

2.1.2.1 Der First von Dachaufbauten, Zwerchhäusern und Dacheinschnitten muss min
destens 1 m unter dem Hauptfirst der Dachfläche bzw. unter dem höchsten Punkt
des Daches liegen.

2.1.2.2 Einzelne Dachaufbauten, Zwerchhäuser und Dacheinschnitte dürfen eine Breite
von 4,0 m sowie ein Drittel der Länge des Daches auf der jeweils betroffenen
Gebäudeseite nicht überschreiten.

2.1.2.3 Die Gesamtbreite von Dachaufbauten, Zwerchhäusern und Dacheinschnitten darf
höchstens die Hälfte der Länge des Daches auf der jeweils betroffenen Gebäu
deseite betragen.

2.1.2.4 Dachaufbauten, Zwerchhäuser und Dacheinschnitte müssen einen Abstand zur
seitlich folgenden Wand (Mauerwerks-Außenseite) sowie zum nächsten jeweiligen
Element (also Dachaufbau, Zwerchhaus oder Dacheinschnitt) von mindestens
1,50 m aufweisen.

2.2 Solare Energiegewinnung auf Dächern
( 88 Abs. 1 Nr. 1 und 3 und Abs. 6 sowie § 62 Abs. 1 Nr. 2d LBauO)

2.2.1 Unabhängig von den vorstehend getroffenen Festsetzungen zu Dächern ist die Installation
von Fotovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren auf sämtlichen geeigneten Dächern zuläs
sig.
Derartige Anlagen dürfen jedoch an keiner Stelle mehr als 30 cm über die Dachhaut
hinausragen, dürfen keinen Uberstand über das Dach aufweisen und müssen ebenso
geneigt sein wie das jeweilige Dach.
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2.3.2 Hiervon
und

70),

müssen

2.2.3 Ausnahmen von den vorstehend definierten Maßen und Vorgaben können zugelassen wer
den, wenn nachgewiesen wird, dass deren Einhaltung eine unverhältnismäßig hohe Ein
schränkung für den angestrebten Energieertrag zur Folge hätte.

ausgenommen sind flache oder flach geneigte Dächer (Neigungen zwischen 0°
auf denen freistehende Anlagen bis zu einer Höhe von 1,50 m zulässig sind. Diese
aber mindestens 1,50 m von den Rändern des Daches zurückbleiben.

Flachdach mii
Foyoltaikanlge

DÖRHÖFER & PARTNER

_____

Ingenieure • Landschaftsarchitekten • Raum- und Umweltplaner



Bebauungsplan ‘An der Weed (1. Änderung) Ortsgemeinde Duchroth
Satzungstext Seite 10•

2.3 Gestaltung der nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke

( 88 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 6 LBauO)

2.3.1 Befestigungen, die die Wasserdurchlässigkeit des Bodens wesentlich beschränken, sind
gemäß § 10 Abs. 4 LBauO nur zulässig, soweit ihre Zweckbestimmung dies erfordert. Somit
sind Zufahrten, Stellplätze, Hofflächen, sonstige Stell- und Lagerflächen sowie fußläufige
Wege auf privaten Grundstücken mit wasserdurchlässigen Belägen auf möglichst versicke
rungsfähigem Unterbau auszubilden, soweit dem nicht andere Erfordernisse entgegenste
hen. Geeignet sind z.B. Rasengittersteine, weitfugig verlegtes Pflaster (Fugenbreite

2 cm), dränfähige Pflastersteine, wassergebundene Decken oder Schotterrasen.

2.3.2 Die nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke sind, soweit sie nicht für
eine sonstige zulässige Nutzung (wie Zuwegungen und Zufahrten, Stellplätze oder Spiel-
und Aufenthaltsflächen) benötigt werden, gärtnerisch als Zier- und! oder Nutzgarten in
Form von Vegetationsstrukturen ohne Kunstrasenmaterialien anzulegen und zu unterhal
ten, sie dürfen nicht dauerhaft als Arbeits- oder Lagerflächen genutzt werden. Wasserdichte
und / oder nicht durchwurzelbare anorganische Materialien (wie z. B. Folien, Vliese, Textil-
gewebe o. ä.) sind lediglich zur Anlage von dauerhaft mit Wasser gefüllten Teichen zuläs
sig.

2.3.3 Großflächig mit Schotter, Splitt, Kies, Glas oder sonstigen anorganischen Materialschüttun
gen belegte Flächen, in denen diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungselement
sind und Pflanzen allenfalls in untergeordneten Anteilen vorkommen, sind nicht zulässig.
Ausnahmen davon sind lediglich zulässig für Steinschüttungen in einer Breite von maximal
50 cm unmittelbar an der Gebäudewand, die der raschen Ableitung von Niederschlagswas
ser in den Untergrund dienen („Traufstreifen‘), sowie für Wege.

2.4 Einfriedungen und Stützmauern
( 88 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 6 LBauO)

2.4.1 Einfriedungen entlang den öffentlichen Verkehrsflächen (Wendeanlage der Straße ‘An der
Weed‘ sowie Fußwege) sind in dem gesamten Bereich zwischen der Grundstücksgrenze
entlang dieser öffentlichen Flächen und der zu dieser Grenze gewandten Baugrenze
- massiv bzw. als Bruchsteinmauer bis zu einer Höhe von maximal 1,0 m,
- als Zäune oder sonstige Elemente bis zu einer Höhe von maximal 1,80 m und nur mit

einem offenen (durchschaubaren) Anteil von mindestens 30 %‚ oder
- als Hecken oder sonstige Pflanzungen in unbegrenzter Höhe, sofern die Grenzabstände

nach Landesnachbarrechtsgesetz eingehalten werden,
zulässig.

2.4.2 Bezugspunkt für die festgesetzte Höhe ist jeweils die Oberkante der der Einfriedung folgen
den Randbefestigung der jeweiligen Verkehrsfläche.

2.5 Werbeanlagen
( 88 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 6 sowie § 52 LBauO)

2.5.1 Werbeanlagen sind nur am Ort der eigenen Leistung zulässig, jedoch nicht für Erzeugnisse
fremder Hersteller mit Ausnahme von Erzeugnissen oder Dienstleistungen, die vom Grund
stückseigentümer bzw. Gewerbetreibenden vertrieben oder bearbeitet werden oder in an
derer Weise seiner gewerblichen Tätigkeit dienen bzw. von Nutzen sind.

2.5.2 Eine Anbringung von Werbeanlagen auf Dächern, oberhalb der Decke des Erdgeschosses
und auf Hausgiebeln ist unzulässig.

2.5.3 Blendende, blinkende oder bewegliche Lichtwerbung, Werbeanlagen mit Laufschriften oder
Wechselbildern bzw. Anlagen mit Intervallschaltung bei Leuchtreklame oder vergleichbare
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Anlagen, Laserlichtwerbung nach Art sog. ‘Skybeamer‘ 0. ä. oder rotierende sowie ander
weitig bewegliche bzw. bewegte Werbeanlagen sind nicht zulässig.

2.6 Fassaden und Außenwände ( 88 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 6 LBauO)

2.6.1 Reflektierende und glänzende Farbtöne bzw. Materialien sind für Fassaden und Außen
wände nicht zulässig.

2.6.2 Ausnahmen von den vorstehend festgesetzten Vorgaben für Fassaden und Außenwände
gelten für Elemente, die der solaren Energiegewinnung dienen; diese sind an allen Fassa
den und Außenwänden zulässig.

2.6.3 Zulässig sind zudem Begrünungen von Fassaden durch geeignete Kletter- bzw. Rankpflan
zen. Die oben genannten Vorgaben für die Fassaden sind allerdings auch in den Abschnit
ten einzuhalten, in denen eine Begrünung dieser Fassaden angelegt wird.

2.7 Gestaltung sonstiger baulicher Anlagen

( 88 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 6 LBauD)

2.7.1 Müllbehälter und ähnliche Anlagen
Abstellplätze für Müllbehälter sowie für Behälter für gasförmige oder flüssige Brennstoffe
oder ähnliche Anlagen oder Einrichtungen, die sich in einem Abstand van bis zu 8 m zur
angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche (Straße oder Fußweg) befinden, sind durch ge
eignete Vorkehrungen (z. B. Verkleidungen, Einhausungen, Sichtblenden, Hecken- oder
Strauchpflanzungen oder mit rankenden, klimmenden oder schlingenden Pflanzen zu be
grünenden Rankgerüsten o.ä.) wirksam und dauerhaft gegen Einblicke aus dem öffent
lichen Raum abzuschirmen.

III. NACH ANDEREN GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN GETROFFENE
FESTSETZUNGEN / NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN / VERMERKE
( 9 Abs. 6 und Abs. 6a BauGB)

1. Lage in einem Naturpark

Das Änderungsgebiet liegt im insgesamt ca. 71.061 ha großen Naturpark ‘Soonwald-Nahe‘
(NTP-071-004; Landesverordnung vom 28.01.2005; GVBI 5. 46, zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 16.05.2014, GVBI. S. 76), allerdings außerhalb von dessen Kernzonen.

2. Lage in einem Landschaftsschutzgebiet

Das Änderungsgebiet liegt außerdem im insgesamt ca. 7.000 ha großen Landschaftsschutz-
gebiet ‘Nahetal‘ (LSG-7133-001; Landesverordnung vom 11.07.1972; Staatsanzeiger Nr. 29,
5. 465f.).
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IV. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 1
Bewirtschaftung bzw. Nutzung des Niederschlagswassers

Zur Sicherstellung eines geordneten Abflussverhaltens der Vorfluter haben Maßnahmen der
Wasserrückhaltung Vorrang vor abflussbeschleunigenden Maßnahmen.
Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll das anfallende Niederschlagswasser
ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch
sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegen
stehen.

Die technische Ausführung einer evtl. Versickerung über die belebte Bodenzone, die Standort-
eignung, sowie das Erlaubnis-! Genehmigungsverfahren sind mit dem Träger der Abwasserbe
seitigung abzustimmen. Versickerungsanlagen stellen nach § 9 WHG Benutzungen dar und
bedürfen grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 WHG i. V. m. § 19
Landeswassergesetz (LWG) durch die Kreisverwaltung Bad Kreuznach. Bei Versickerung mit
mehr als 500 qm angeschlossener, abflusswirksamer Fläche oder bei Einleitung in ein
Fließgewässer mit mehr als 2 ha angeschlossener, abflusswirksamer Fläche ist der
Erlaubnisantrag bei der SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz in Koblenz einzureichen.

Im vorliegenden Fall wurde eine Versickerung auf dem Grundstück aus den im geotechnischen
Gutachten (GEOTEcHNIK BFW 2022) genannten Gründen (s. Anlage; s. auch Erläuterungen in
der Begründung, Kap. 5.2) allerdings ausgeschlossen; dazu s. nachfolgende Erläuterungen.
Zum Zwecke der Verwertung (Nutzung) von Niederschlagswasser als Brauch- und ! oder Be
regnungswasser sollten möglichst Zisternen mit Pumpen zur Brauchwassernutzung errichtet
werden.

Zur Reduzierung der Abflussverschärfung und Nutzung von Brauchwasser sollte das Dachwasser
der Gebäude in doppelstufigen Regenwasserzisternen gesammelt werden. Das Prinzip beruht auf
einer Grundspeicherung des Regenwassers zur Nutzung (VN) sowie eines flexiblen Speichers zur
Retention (Pufferung) zusätzlicher Niederschlagswässer (VR) bei gleichzeitiger gedrosselter Ablei
tung. Das erforderliche Gesamtvolumen ergibt sich durch einfache Addition der beiden Volumina:
V0,1.= VN+VR.

Seitens des Trägers der Abwasserbeseitigung (der Abwasserbeseitigungseinrichtung der
Stadt Bad Kreuznach) wurde bereits angeregt, dass eine Retentionszisterne auf dem
Plangrundstück gesetzt werden soll, die 2 cbm Wasser zurückhält und gedrosselt nach dem
Regen ablaufen lässt, und in der weitere 3 cbm zur Grundstücksbewässerung gespeichert
werden sollten. Dies (oder auch sonstige Maßnahmen, die noch abzustimmen sind), kann die
Ortsgerneinde (als Eigentümerin des Grundstückes) bereits im Kaufvertrag festschreiben.
Im Falle des Einbaus von Regenwassernutzungsanlagen muss dem Verbraucher nach der
Trinkwasserverordnung 2001 (TrinkwV200l) für die in § 3 Nr. 1 genannten Zwecke Wasser
mit Trinkwasserqualität zur Verfügung stehen. Bei der Nutzung von Brauchwasser ist darauf
zu achten, dass das Leitungssystem entsprechend der Technischen Regeln (hier insbeson
dere die DIN 1988- Technische Regeln für Trinkwasserinstallation - sowie die DIN 1986 und
die DIN 2001) ausgeführt wird und die strikte Trennuna von Trink- und Brauchwasserleitung
erfolgt. Nach § 17 Abs. 6 TrinkwV 2001 dürfen Regenwassernutzungsanlagen nicht ohne eine
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende Sicherungseinrichtung mit
Trinkwasserleitungen verbunden werden. Die Leitungen der unterschiedlichen Versorgungs
systeme sind beim Einbau dauerhaft farblich unterschiedlich zu kennzeichnen und die Entnah
mestellen aus Regenwassernutzungsanlagen sind dauerhaft als solche zu kennzeichnen.
Zudem sind sämtliche Leitungen im Gebäude mit der Aufschrift oder einem Hinweisschild
‘Kein Trinkwasser‘ zu kennzeichnen.
Die Planung der Brauchwasseranlage innerhalb des Gebäudes ist vor Erstellung und der Inbe
triebnahme der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach bzw. dem
Betriebsführer anzuzeigen.
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Außerdem ist der Wasserversorgungsträger (Stadtwerke Bad Kreuznach) darüber zu informie
ren.
Schließlich ist die Inbetriebnahme einer Regenwassernutzungsanlage nach § 13 Abs. 4
TrinkwV 2001 der zuständigen Behörde anzuzeigen.

2. Schutz vor Außengebietswasser
Grundsätzlich ist, gemäß den Vorgaben des § 5 Abs. 2 WHG, jeder Grundstückseigentümer
eigenverantwortlich „im Rahmen des ihm Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensmin
derung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen
Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.“ Dies betrifft
auch Maßnahmen vor Überflutungen aus eindringendem Außengebietswasser (nicht jedoch
aus Abwasseranlagen) auf sein Grundstück.
Im vorliegenden Fall ist aufgrund der Lage des Plangebietes keine besondere Gefahr von
Überflutungen durch Starkregen erkennbar.
- In der Starkregenkarte Rheinland-Pfalz wird die Gefährdung der Ortslage Duchroth durch

Sturzflut [https://wasserportal.rlp-umwelt.delservletlis/10081fl zwar generell als ‚hoch“
bewertet.

- Allerdings ist in dieser Karte im Geltungsbereich oder seinen Randbereichen kein poten
zielles „Sturzflut-Entstehungsgebier verzeichnet.

- Schließlich sind der Geltungsbereich und seine Randbereiche gemäß dieser Karte auch
nicht von „potenziellen Überflutungen an Tiefenilnien“ betroffen.

Dennoch wird den Grundstückseigentümern empfohlen, zum Schutz vor einem nie ganz aus
zuschließenden Eindringen von Wasser aus Nachbargrundstücken im Falle von Starkregen-
ereignissen entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu treffen.
Dies betrifft im Plangebiet insbesondere den höher gelegenen südlichen Rand des Änderungs
gebietes. Dort sollten ggf. Vorkehrungen (in Form von Verwallungen o. ä., unter Einhaltung
der landesnachbarrechtlichen Bestimmungen) getroffen werden, die vom Eigentümer herzu
stellen und dauerhaft zu erhalten sind.
Nähere Hinweise dazu, auch zu Maßnahmen zum entsprechenden Schutz von baulichen
Anlagen. können auch den entsprechenden Merkblättern entnommen werden, wie z. B. dem
Rheinland-pfälzischen Leitfaden Starkregen Was können die Kommunen tun?“, erschienen
Februar 2013, einsehbar unter http://www.ibh.rlp.defservletlis/88921.

3. Bauzeitliche Grundwasserhaltung 1 Schutz vor Grundwasser und Staunässe
Sofern während der Bauphase hohe Grundwasserstände auftreten bzw. durch starke Nieder
schläge ein Aufstau auf den grundwasserführenden Schichten hervorgerufen wird, kann eine
bauzeitliche Grundwasserhaltung erforderlich werden. Falls dies zutriffi, ist eine wasserrecht
liche Genehmigung bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach einzuholen.
Es wird grundsätzlich empfohlen, die Gebäudegründungen und evtl. Kellerbereiche mit ent
sprechendem Schutz vor Grundwasser, temporärem Schichtwasser und Staunässe bzw. vor
drückendem Wasser auszustatten.

4. Löschwasserversorgung
Der Nachweis über eine ausreichende, jederzeit zur Verfügung stehende Löschwassermenge
ist durch den Erschließungsträger zu erbringen.
Als ausreichende Menge zur Löschwasserversorgung wird eine Wassermenge von mindes
tens 48 m3 pro Stunde bzw. 8001/min. bei einem Mindestdruck von 1,5 bar über einen Zeit
raum von zwei Stunden angesehen.
Zur Sicherstellung dieser Löschwassermengen können nachfolgende Einrichtungen genutzt
werden:
- an das öffentliche Wassernetz angeschlossene Hydranten (Unterflurhydranten nach DIN

3221 bzw. Überflurhydranten nach DIN 3222),
- Löschwasserteiche nach DIN 142210
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- Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 oder
- sonstige offene Gewässer mit Löschwasser-Entnahmestellen nach DIN 14210.
Die Hälfte der v. g. Menge kann aus Löschwasserteichen, -brunnen, -behältern oder offenen
Gewässer entnommen werden, sofern diese in einem Umkreis von 300 m von den jeweiligen
Objekten liegen.
Die Hydranten für die Entnahme von Löschwasser sind so anzuordnen, dass sie nicht zuge
stellt werden können und jederzeit für die Feuerwehr zugänglich sind.
Der Abstand zwischen den Hydranten soll in der Regel höchstens 80 bis 110 Meter und darf
nicht mehr als 150 Meter betragen. Sie sind so anzuordnen, dass der Abstand zu den einzel
nen Objekten nicht mehr als 50 m beträgt. Überflurhydranten sind entsprechend den Vorgaben
der DIN 3222 farblich zu kennzeichnen. Beim Einbau von Unterflurhydranten sind diese durch
Hinweisschilder gemäß DIN 4066 gut sichtbar zu kennzeichnen.
Zur vorbeugenden Gefahrenabwehr wird um die Beachtung folgender Blätter des DVGW
Regelwerks (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches eV., Frankfurt! Main) gebeten:
Technische Mitteilung Merkblatt W 331 vom November 2006 (Auswahl, Einbau und Betrieb
von Hydranten); Technische Regel Arbeitsblatt W 400-1 vom Oktober 2004 (Wasserleitungs
anlagen), sowie Technische Regel Arbeitsblatt W 405 vom Februar 2008 (Bereitstellung von
Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung).

5. Berücksichtigung der Erfordernisse von Brandbekämpfungs- und Rettungsfahrzeugen
Es sind ausreichend große Zufahrten, Wendemöglichkeiten und Bewegungsflächen für den
Einsatz öffentlicher Brandbekämpfungs- und Rettungsgeräte vorzusehen. Bei der Bemessung
dieser Flächen ist die Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr der Fachkommission
Bauaufsicht der ARGEBAU vom Februar 2007 (zuletzt geändert durch Beschluss der Fach-
kommission Bauaufsicht vom Oktober 2009) anzuwenden. Grundsätzlich sind die Vorgaben
des § 7 LBauO zur Anlage von Zugängen und Zufahrten für Rettungsfahrzeuge zu beachten.

6. Nutzung von Erdwärme

Für die Nutzung von Erdwärme ist grundsätzlich ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren er
forderlich. Ein entsprechender Antrag ist rechtzeitig bei der Unteren Wasserbehörde bei der
Kreisverwaltung Bad Kreuznach einzureichen.

7. Baugrunduntersuchungen und zu beachtende Vorschriften zum Baugrund etc.
Die Aussagen des geotechnischen Gutachtens {GEOTEcHNIK Büdinger Fein Welling GmbH
(2022): Geotechnischer Untersuchungsbericht: Bebauungsplan Teilgebiet „An der Weed“,
55585 Duchroth. 20.04.2022, Mainz] zur allgemeinen Bebaubarkeit (Kap. 4.11), zur Frost-
empfindlichkeit und Verdichtbarkeit (Kap. 4.1.2), zu Lösearbeiten und zum Wiedereinbau (Kap.
4.1.3), zu Baugrubenböschungen (Kap. 4.1.4), zur Wasserhaltung (Kap. 4.1.5) und zur Erdbe
bengefährdung (Kap. 4.1.6) sind vor der Planung von Bauvorhaben zu beachten.

Außerdem sind die Aussagen in Kap. 4.3 des Gutachtens zur .‚umwelttechnischen Bewertung“
(mit einer orientierenden, abfalltechnischen Einstufung) zu beachten (GE0TEcHNIK 2022, S.
13-14).
Darüber hinaus sollten generell aber auch stets die Anforderungen der folgenden Regelwerke
an den Baugrund und an geotechnische Aspekte beachtet werden:
- DIN 1054 (Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau),
- DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke),
- DIN 4124 (Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten), sowie
- DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1:

Allgemeine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds).

8. Bodenschutz, Bodenverwertung
Bei Erdarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“, der DIN
18915 „Vegetationsarbeiten im Landschaftsbau — Bodenarbeiten“ sowie der DIN 19639
(,‚Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben‘) zu beachten.
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Im Rahmen von Baumaßnahmen anfallender Mutterboden ist gemäß § 202 BauGB in nutzba
rem Zustand zu er-halten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Der Oberboden
ist daher zu Beginn aller Erdarbeiten entsprechend DIN 18915, Blatt 3, abzuschieben und zu
lagern. Es sollte geprüft werden, ob Erdaushub aus anfallenden Bauarbeiten zur grünordne
rischen Gestaltung (z.B. Modelherungen) verwendet werden kann oder ob sonstige, möglichst
ortsnahe Verwendungs-möglichkeiten zur Verfügung stehen.

9. Denkmalschutzrechtliche Vorschriften

Die ausführenden Baufirmen sind auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes
(DSchG) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archäologische Fund im Sinne des

§ 16 DSchG gegen Verlust zu sichern, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen
und der Fund gemäß § 17 DSchG unverzüglich (direkt oder über die Denkmalschutzbehörde
oder die Verbandsgemeindeverwaltung) der Denkmalfachbehörde zu melden. Das Erhal
tungsgebot des § 18 DSchG ist dabei zu beachten.

Die vorstehenden Hinweise entbinden den Bauträger / Bauherren nicht von der Meldepflicht
und Haftung gegenüber der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz — Direktion Lan
desarchäologie (GDKE, Mainz).
Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie
ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit entsprechende Rettungsgrabungen, in Ab
sprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäolo
gischen Forschung entsprechend durchgeführt werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzö
gerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten des
Bauträgers bzw. des Bauherrn finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich. So kann
gemäß § 21 Abs. 3 DSchG ein Träger öffentlicher oder privater Bau- oder ErschHeßungsvor
haben ‚als Veranlasser im Rahmen des Zumutbaren zur Erstattung der Kosten erdgeschicht
licher oder archäologischer Nachforschungen und Ausgrabungen einschließlich der Dokumen
tation der Befunde verpflichtet werden“. Es obliegt dem oder den künftigen Grundstückseigen
tümer(n), eine grundsätzlich empfohlene geomagnetische Prospektion ggf. zu veranlassen,
um die Gefahr eines Baustopps im Falle von Funden auszuschließen.
Mit Schreiben vom 15,06.2023 hat die Abteilung Erdgeschichtliche Denkmalpflege bei der
GDKE (Koblenz) darauf hingewiesen, dass im Plangebiet spätestens zum Start erster Erd
arbeiten Baggerschürfe anzusetzen sind, die von ihr begleitet werden. Vom Ergebnis der
Schürfe hänge dann der Umfang notwendiger denkmalpflegerischer baubegleitender Maßnah
men dieses Fachreferats ab.

10. Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen
Ver- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen bzw. durch Schutzvorkehrungen zu
sichern, dass keine gegenseitige Beeinträchtigung von Bäumen und Sträuchern mit Leitungs
trassen stattfindet. Die diesbezüglichen Vorgaben des Arbeitsblattes DVGW Richtlinie
GW 125 sowie des “Merkblatts über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungs
anlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV e. V., Köln) sind
zu beachten. Die Träger der Ver- und Entsorgung sind frühzeitig über den Beginn der Erschlie
ßungs- und Baumaßnahmen zu unterrichten.
Mit Schreiben vom 23.06.2023 hat die Pfalzwerke Netz AG (Ludwigshafen) die folgenden
Hinweise zum Schutz von Versorgungseinrichtungen bzw. zur Koordination von
Erschließungs- und Baumaßnahmen formuliert.
„Im Plangebiet befinden sich unterirdische Stromversorgungseinrichtungen, die in der Plan-
zeichnung nicht ausgewiesen sind. Die tatsächliche Lage ergibt sich alleine aus der Örtlichkeit.
Das Erfordernis von Maßnahmen zur Sicherung lÄnderung dieser Versorgungseinrichtungen
im Zusammenhang mit Erschließungs- und Baumaßnahmen ist frühzeitig mit dem Leitungs
betreiber abzuklären“.
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang insbesondere der Kabelverteilerschrank KV 6“ des
genannten Trägers am Südwestrand des Flurstücks 2152 und die von dieser Anlage ausge
henden Leitungen (die gemäß dem Plan des Trägers durchweg in Verkehrsflächen und nicht
im engeren Geltungsbereich verlaufen; dies ist jedoch zu prüfen).
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11. Wasserversorgung

Durch die Stadtwerke Bad Kreuznach GmbH wird das Plangebiet mit Wasser versorgt.
Sollte ein höherer Wasserdruck als der vom Träger vorgehaltene gewünscht werden, wird die
Installation einer hausinternen Druckerhöhungsanlage mit Freilaufvorbehälter nach DIN 1988,
Teil 5, empfohlen (dafür herrscht ebenfalls eine Anzeigepflicht gegenüber dem Wasserversor
gungsträger). Es wird empfohlen, Spülkästen statt Druckspülern für die Toilettenanlagen vor
zusehen.

12. Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Ver
dachtsflächen

Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachts
flächen sind für das Gebiet des Geltungsbereiches nicht bekannt. Nach § 5 Abs. 1 Landes
bodenschutzgesetz (LBodSchG) sind der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tat
sächlichen Gewalt über das Grundstück (Mieter, Pächter) verpflichtet, ihnen bekannte Anhalts
punkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der
zuständigen Behörde (Regionalstelle der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord) mitzu
teilen.

13. Kampfmittel
Derzeit sind keine Anhaltspunkte bekannt, die das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plan-
gebiet vermuten lassen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet kann jedoch
nicht ausgeschlossen werden. Eine Kampfmittel-Sondierung des Geländes hat bislang nicht
stattgefunden. Diese ist ggf. in Eigenverantwortung des Grundstückseigners / Bauherren zu
veranlassen. Jedwede Erdarbeiten sind in entsprechender Achtsamkeit durchzuführen.
Sollte ein Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmitteln bestehen, so sind aus Sicher
heitserwägungen weitere Erdarbeiten sofort zu unterlassen. Zunächst muss dann eine Frei-
messung des Geländes erfolgen. Ist diese unter vertretbarem Aufwand nicht möglich, so muss
bei allen bodeneingreifenden Maßnahmen eine baubegleitende Aushubüberwachung / Kampf
mittelsondierung durchgeführt werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so sind aus
Sicherheitsgründen die Erdarbeiten sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehörde
der Verbandsgemeinde Rüdesheim, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampf
mittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu benachrichtigen.

14. Radonmessung der Bodenluft
Das Plangebiet liegt außerhalb von Radonvorsorgegebieten.
Gemäß § 123 Abs. 1 des Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) gilt außerhalb von Radonvorsor
gegebieten folgendes: Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet,
hat geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu verhin
dern oder erheblich zu erschweren). Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn die nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen zum Feuchteschutz eingehalten
werden. Diese sind insbesondere erfüllt, wenn die Vorgaben der DIN 18195 „Bauwerksabdich
tungen“ beachtet wurden. Die DIN 18195 ist eine Planungs- und Ausführungsnorm für die Ab
dichtung von Bauwerken und Bauteilen, die für den Neubau konzipiert wurde. Unter anderem
werden in dieser Norm Anforderungen für Durchdringungen, Übergänge sowie An- und Ab
schlüsse aufgestellt.
Es wird den Bauverantwortlichen eine Radonmessung der Bodenluft empfohlen, deren Ergeb
nisse Grundlage sein sollte, sich ggt für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden.
Weitere Informationen sind u.a. dem Radon-Handbuch des Bundesamtes für Strahlenschutz,
der Radon-Informationsstelle beim Landesamt für Umwelt (Mainz; E-Mail: radonlfu.rlp.de,
Telefon: 06131/6033-1263) sowie folgender Seite zu entnehmen: http://mapserver.Igb
rlp.de/php_radon/meta/erlaeuterungen.pdf. Fragen zur Geologie im Baugebiet sowie zur
Durchführung und Bewertung der Radonmessung in der Bodenluft beantwortet das Landes
amt für Geologie und Bergbau (Internet: www.lgb-rlp.de, Telefon: 06131/9254-0).
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15. Artenschutzrechtlich begründete Erfordernisse

Da für einige Arten von artenschutzrechtlich begründeten Maßnahmen eine Rechtsgrundlage
für die planungsrechtliche Sicherung durch entsprechende textliche Festsetzungen in einer
Satzung fehlt, sind zu deren Sicherung entweder vertragliche Regelungen im Sinne des § 1 a
Abs. 3 5. 4 BauGB vorzunehmen, und / oder die Maßnahmen müssen Auflagen im Rahmen
der Baugenehmigung werden.
Dies betrifft im vorliegenden Fall die folgende Einhaltung von Fristen für Eingriffe zur Sicherung
artenschutzrechtlicher Erfordernisse.
a. Zur Sicherung der Einhaltung des Tötungsverbots gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und / oder des

Beschädigungsverbots des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist die Rodung von Gehölzen nur
im Zeitraum zwischen dem 01.10. eines Jahres und dem 28./29.02. des Folgejahres zu
lässig.

b. Zum andern ist die im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (VIRIDITAs 2022) zum Schutz von
bodenbrütenden Vogelarten getroffene Empfehlung zu beachten: So sind die Arbeiten zur
Räumung / Freistellung des Baufeldes, insbesondere die Beseitigung von Gras-Kraut-
Beständen in den Offenlandbereichen, nur außerhalb der Vogelbrutzeit und somit nur im
Zeitraum zwischen dem 01.10. eines Jahres und dem 01.03. des Folgejahres zulässig.
Von der Einhaltung dieses Zeitfensters kann abgesehen werden, sofern ab Anfang März
regelmäßig in maximal vierwöchigem Turnus die Vegetation durch Mähen, Mulchen,
Grubbern oder Eggen beseitigt wird, um das Anlegen von Nestern durch bodenbrütende
Vogelarten zu verhindern.

16. Verwendung von heimischem Pflanzmaterial und Saatgut
Gemäß § 40 Absatz 1 BNatSchG bedarf das Ausbringen von gebietsfremden Pflanzen (d. h.
deren Art in dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht
mehr vorkommt) in der freien Natur seit dem 01.03.2021 der Genehmigung der zuständigen
Behörde. Dies gilt nicht für künstlich vermehrte Pflanzen, wenn sie ihren genetischen Ursprung
in dem betreffenden Gebiet haben. Eine Genehmigung kann nicht erteilt werden, wenn eine
Gefährdung von Okosystemen, Biotopen oder Arten der Mitgliedstaaten der EU nicht auszu
schließen ist. Durch diese Regelung sollen einer weiteren Florenverfälschung effektiv entge
gengewirkt sowie Produktion und Verwendung gebietseigener Gehölze und Saaten gefördert
werden.

17. DIN-Normen
DIN-Normen, auf die in dieser Satzung verwiesen wird, sind beim Deutschen Patent- und Mar
kenamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt und können bei der Verbandsgemein
deverwaltung Duchroth (Fachbereich 3: Finanzen & Bauen — Bauverwaltung, Nahestraße 63,
55593 Rüdesheim) eingesehen werden.
Ein Bezug der DIN-Vorschriften ist über die Beuth Verlag GmbH (unter der Adresse Saat-
winkler Damm 42/43, 13627 Berlin, bzw. http://vvww.beuth.de) möglich.
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V. ÄNDERUNG BESTEHENDER RECHTSVERHÄLTNISSE 1
1. Die vorliegende 1. Änderung des Bebauungsplanes ‘An der Weed‘ überdeckt mit ihrem

Geltungsbereich einen Teilbereich des seitdem 14.02.1996 rechtskräftigen Bebauungsplanes
‘An der Weed‘.
Diese bisher gültige Bebauungsplan-Fassung wird im Geltungsbereich der vorliegenden
Änderung durch die Festsetzungen der vorliegenden 1. Anderung des Bebauungsplanes voll
ständig ersetzt; ihre zeichnerischen und textlichen Festsetzungen, die nachrichtlichen Uber
nahmen und Hinweise werden somit mit dem Inkrafttreten der vorliegenden 1. Anderung in
diesem Teilgebiet unwirksam und durch die jeweils vorliegenden ersetzt.
Die für die außerhalb des Änderungs-Geltungsbereiches liegenden Flächen getroffenen zeich
nerischen und textlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes ‘An der Weed‘
bleiben unverändert gültig.

Ausfertigungsvermerk

Die Satzung, bestehend aus dem vorliegenden Satzungstext, der Planzeichnung und der
Begründung mit Anlagen, stimmt in allen ihren Bestandteilen mit dem Willen des Gemein
derates der Ortsgemeinde Duchroth überein.
Das für das Bauleitplanverfahren gesetzlich vorgeschriebene Verfahren wurde eingehalten.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Duchroth, den
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